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03.09.2018 
 
 
 
Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. Kosten NU Containeranlage Kardorf 
 
Sehr geehrter Herr Breuer, 
 
Ihre o. g. kleine Anfrage vom 26.08.2018 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1:  
Wie hoch waren die Gesamtkosten beim Bau der Containeranlage in Kardorf? Bitte unterschei-
den Sie nach Miete/Monat bzw. Kosten des Kaufs der Gesamtanlage, Errichtungskosten/Umbau 
sowie den Erschließungs- und Planungskosten. 
 
Antwort: 
Mietkosten/Monat             6.668,76 € 
 
 
Umbau + Aufbau                355.000 € 
Tiefbau + Außenanlagen               3.000 € 
Hausanschlüsse             47.000 € 
Planungskosten              26.000 € 
 
Die Gesamtkosten betrugen      431.000 € 
 
Frage 2:  
Wie hoch sind die durchschnittlichen monatlichen Nebenkosten der Containeranlage für Strom, 
Wasser/Abwasser, Versicherung, Müllentsorgung und Reinigung? Bitte Einzelkosten nennen.  
 
Antwort: 
Durchschnittlich werden z.Z. monatlich folgende Nebenkosten gezahlt: 
 
Müll:            410,65 € 
Wasser/Abwasser:      1.093,32 € 
Strom:           2.922,12 € 
Versicherung:       30,07 € 

    4.456,16 € 
 
Es werden keine Reinigungsleistungen erbracht. Die Containeranlage wird über Elektrokonvekto-
ren beheizt. 

 
 
Herrn 
Paul Breuer 
St.-Georg-Str. 20 
53332 Bornheim 
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Frage 3:  
Für wie viele Personen ist die Containeranlage maximal ausgelegt? 
 
Antwort: 
Die Containeranlage ist für max. 40 Personen ausgelegt. 
 
 
Frage 4:  
Wie viele Personen sind zum Zeitpunkt der Fragestellung in der Containeranlage untergebracht? 
 
Antwort: 
Zurzeit sind 29 Personen in der Containeranlage untergebracht. Es werden in der Regel Doppel-
belegungen, aber auch Einzelbelegungen vorgenommen. Dieses geschieht auf der Grundlage 
von ärztlichen und psychiatrischen Attesten / Gutachten und zur Verhinderung von gewalttätigen 
Übergriffen (Vermeidung von Selbst- und Fremdgefährdung). Die Entscheidungen werden nach 
eingehender Einzelfallprüfung durch die Flüchtlingssozialarbeit getroffen. Durch diese Vorge-
hensweise ist es gelungen, die teilweise sehr angespannte Situation in den Unterkünften deutlich 
zu entschärfen. 
 
Frage 5:  
Wann wurde die Anlage in Betrieb genommen, wann wird sie abgebaut oder ist eine weitere Nut-
zung geplant? 
 
Antwort: 
 
Die Anlage wurde im April 2016 bezogen und soll bis Juni 2019 genutzt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Wolfgang Henseler 
Bürgermeister 
 
 

 


